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				 Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


	
	Johann Gottlieb Jahn: Die Perlenfischerei im Voigtlande

	







zu versehen, so schienen sie von der Kunst und Wissenschaft des zurückgekehrten Sohnes und Bruders keinen Gebrauch machen zu wollen. Dieß veranlaßt denselben, sich deshalb besonders an seinen Landesherrn zu wenden; er begab sich persönlich nach Dresden, brachte sein Gesuch am gehörigen Orte an, und war auch so glücklich, sogleich seinem Vater als Viceperlensucher adjungiret und substituirt, auch deshalb sofort in Pflicht genommen zu werden. Als Vater und Bruder davon Nachricht erhielten, so suchten sie dessen Bestallung als adjungirter Perlensucher auf alle Weise rückgängig zu machen, wandten nicht nur gegen die Anstellung desselben höchsten Orts Appellation ein, sondern beschuldigten auch den neuen Perlensucher der gänzlichen Unerfahrenheit in der Kunst und Wissenschaft des Perlensuchens, verbunden mit dem Hinweis, daß dadurch der Perlenfang ruinirt werden müßte, und ziehen ihn dabei einer Fälschung, deren er sich hinsichtlich eines eingereichten Gesuchs seines Vaters schuldig gemacht hätte. In der deshalb eingeleiteten Untersuchung vor dem Amte Voigtsberg, ergab sich, daß das Angeben des Vaters und Bruders als der bisherigen Perlensucher, ungegründet und lediglich aus Eigennutz hervorgegangen war, und die Entscheidung fiel dahin, daß der neue adjungirte Perlensucher Johann Christoph Schmirler nicht nur in seinem neuen Amte geschützt und aufrecht erhalten ward, sondern daß auch Vater und Bruder wegen der eingewendeten Appellation einen scharfen Verweis erhielten und zu Bezahlung der Kosten und verhängten Stempelimpoststrafe verurtheilt wurden. Der Streit unter den Perlensuchern war hierdurch entschieden, allein der Frieden und die Verträglichkeit unter denselben nicht wieder hergestellt; vielmehr scheint es, als habe derselbe noch eine geraume Zeit fortgedauert; denn im Jahre 1724 beantragte der Oberaufseher über den Perlenfang, von Trützschler, unter dessen Oberaufsicht die Perlensucher im Jahre 1724 gestellt
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